
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ditzs ist der warhafftig 
Sumarius 

der gerichts hendel und proceß der gehalten ist worden  
uff manchfaldig Indicia, aussag, unnd bekentnus eines  

Pawl From genant der das hochwirdig Sacrament sambt einer 
monstrantzien auß der kyrchen zu Knobloch gestolen. 

Und auch der begangen hendell der Juden die ir thetliche 
hennde an das aller heiligst hochwirdigst Sacrament unnd vil 

unschuldige cristliche kinder torstiglich geleget unnd im 
zehende Jar zu Berleinn gerechtfertigt sein wordenn. 

 
Gedruckt zu Franckfurt an der Oder durch Johann Hanau im Jahre 1511 
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Im Jahre 2010 jährte sich zum fünfhundertsten Mal ein Prozess gegen märkische Juden wegen 

angeblicher Hostienfrevel und Ritualmorde. Solche Prozesse - nicht nur religiös, sondern auch 

wirtschaftlich motiviert - waren im 13. - 15. Jahrhundert auch im deutschsprachigen Raum 

nicht selten. Der Berliner Prozess war jedoch der letzte große Schauprozess gegen die Juden, 

danach konnten derartige Anklagepunkte im Zeitalter der Reformation in Deutschland nicht 

mehr vorgebracht werden. 

Im  Juni 1510 wurden auf  Grund falscher Aussagen eines christlichen Kirchendiebes mehr 

als 100 Angehörige jüdischer Familien in der Mark festgesetzt und nach peinlichen Verhören 

der Prozess gegen 41 von ihnen eröffnet. Das Urteil wurde am 19. Juli 1510 auf dem Neuen 

Markt vor der Berliner Marienkirche verkündet. 38 unschuldige Juden wurden noch am 

gleichen Tag auf einem Scheiterhaufen vor der Stadt verbrannt, zwei weitere am Folgetag 

geköpft. Anschließend  mussten alle märkischen Juden auf Weisung des Kurfürsten     

Joachim I. unter Zurücklassung ihres Vermögens das Land verlassen. Seinem Nachfolger 

Joachim II. jedoch bewies Philipp Melanchthon 1539 auf dem Fürstentag in Frankfurt/Main, 

dass die Juden zu Unrecht beschuldigt worden waren.  

Das breite öffentliche Interesse an dem Prozess wurde damals durch Druckschriften 

befriedigt. Diese Publikationen sollten das Geschehen rechtfertigen und waren auch geprägt 

von antijüdischer Polemik. Flugschriften dazu stammen bereits vom September 1510. Die 

ausführlichste Darstellung der Ereignisse jedoch erschien ab Februar 1511 in hoch- und 

niederdeutschen Fassungen bei Johann Hanau in Frankfurt/Oder unter einem sehr langen 

Titel, beginnend „Ditzs ist der wahrhafftig Sumarius der gerichts hendel unnd proceß ...“ , 

heute kurz „Sumarius“ genannt.  

Der Sumarius ist einer der frühesten Drucke aus der Mark Brandenburg mit wenigen 

erhaltenen Exemplaren. 1871 erhielt die Bibliothek des Vereins für die Geschichte Berlins  als 

private Spende einen Sumarius, leider ohne Original-Titelblatt und -Rückseite. Dieses 

Exemplar enthält auf 42 Seiten 24 Holzschnitte von 22 Stöcken, zwei Holzschnitte 

wiederholen sich also. Die Holzschnitte wurden uneinheitlich in den Text eingefügt und sind 

von vergleichsweise minderer Qualität, geben jedoch mannigfaltige Aufschlüsse über das 

Leben um 1510. Die Stiftung Stadtmuseum Berlin besitzt dagegen eine fast vollständige 

Ausgabe in niederdeutscher Sprache. Dieser Druck enthält zur Illustration 25 Holzschnitte 

von 22 Stöcken. 

Mit dieser Digitalisierung und  Web-Publikation will die Bibliothek des Vereins für die 

Geschichte Berlins das starke Interesse an seinen ältesten und wertvollsten Bestand besser 

befriedigen, aber auch an die Opfer von Intoleranz und Antisemitismus erinnern. 






















































































